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geroit'bltri)? (jmiptetc.
(3lu8 ben IKitteiiungen be« ©efretariate« be« ©dfjtodj. ©etoerbeberein«.)

VVK. Der leitettbe Slu?fd}uh be» @d)meizerif<hen
©ewerbebereiu? t)at in einer ©ingabe, batiert 9. De(.
1902, ben Vuitbe?rat erfucht, bie nötigen ©fritte zu
tun, bamit mogtid^ft balb, fpätefteit? irn 3af>re 1905,
eine allgemeine ©ewcrbezählung nub gewerbliche ©nquete
beranftaltet werbe.

(fttr 39egrüitbimg biefe? ©eftiche? wirb borerft an
bie frühem bie?bezüglichen ©iugaben be? ©dfweizer.
©ewerbebereiu? bom Slpril 1880 uub Dezember 1897
uub an bie feitl)er ftattgefuubeuen Verhanblungen in
ber Vunbe?berfammlitug erinnert. Vuube?rat unb
(Rationalrat fatten fdjuu für bie 3al)re 1898 be,(tu.
1900 eine (oldie ©ewerbeftatiftif borgefchlagen unb bereu
(Rotwenbigfeit, SSürtfch bar feit unb Dritt glidjfeit ait?-
brüctlicf) anerfamtt. Der ©tänberat jebod) befdpoh im
(fahre 1899 au? finanziellen Vebenfen Verfd)ieburig ber
©emerbezöl)Iung. Die bamal? erhobenen ©iuroänbe
föituen heute toeber gegen ein grunbfä|liche? ©iiitreten,
noch für eine nochmalige Verfchiebuttg geltenb gemalt
merbeu. SBir ftetjen beute bor einer (Reihe (Reformen
im ©ebiete ber wirtfdjaftlicheu unb fogialen ©efehgebung,
in betten bie (fntereffeit berfcEjiebener ©rmerb?gruppeu
fi<h gegenüberstehen unb bie nur bann ihre befriebigenbe
Söfung finben merbeu, meiin man fie aufbaut auf ber
foliben ©runblage einer ttmfaffeitbeu amtlichen ©ewerbe-
Zählung unb ©emerbe=©nquete. Diefe Unterfudjungeu
atiffchieben tjcifqt auch bie (Reformen bergögern über
einem ttnqemiffen ©dfjicffal überliefern.

Die ©ingabe weift im ferneren nad), baff îueber bie
Veruf?zählung ttod) bie eibgeuöffifdje ffabrifftatiftif ben
(fmecfen, welchen eine ©ewerbeftatiftif bienett full, ge-
itügeit föttnert. Sie be'rmeift fobauu auf ben SRangel
ciney genügeuben fßrobuftion?ftatiftif, ber fidj
Ijeute, mo wir un? mit aßen Gräften auf bie fom-
meuben §aubel?bertrag?=tlnterhaiiblurtgen rüften, hup-
fielt fühlbar macht. ©ine ©emerbegahluttg füllte als
Vorbereitung unb ©runblage ber (ßrobuftion?ftatiftif
bienen, erftere muh be?l)alb auch uu? biefem ©ruube
al? bringlich bezeichnet merbeu.

Sftit befottberm (Radibrucf empfiehlt bie ©ingabe
noch, in Veftatiguug berjenigen tiunt (fahre 1897,' bie
Veranftaltung einer gerne r blich eu © n q u e t e, al?
einer notiueubigen Verboßftättbigung ber ©eiuerbejiilp
lung, ©g füllte jebod) einer foidjett ©nquete ein offt-
Zteßer ©harafter gegeben werben, tueil nur unter biefer
Voraicofeijung ihre ©rgebuiffe auf allgemeine Slnerfen-
nung redjneu bürfeu.

Da? ©efitdj um Veraitfialtung einer ©ewerbeftatiftif
int (fahre 1905 wirb fcljoit heute cingereidjt, bamit ber
früher erhobene ©iinoanb, e? fei bie ffr ift für bie Vor-
bereitung (ti furz bemeffen, nicht rteuerbittg? geltenb
gemacht werben föiiue. Die ©ingabe enthält fidj im
übrigen ber ©rorterung bon ©inzelhciteu übet bie weitere
Durchführung, wie z- V. Umfang, Programm, (fahre?-
Zeit unb bergt, in ber ©rwartung, bah öftn Schweizer,
©emerbebercirt wie auch auberu (fittereffengruppcn ge-
uügenb ©elegenheit geboten werbe, ©inzelborfdjläge zu
poftutieren.

ttitï» hcbung fce* dn!fctmtfd)en
<6cnuu*lii>q.

(2lu«ben SBitteilungen be« ©cftelnriate« bc« ©dfunctj. ©cWerBebcreiit«.)

VYK. Viele SÖege führen nach Vom. Die fför-
berttng ber einheimifchen ©ewerbc läht fich mit mancher-
lei flRitteln berfitchen : Hebung ber VerufSbilbung, 5Re=

golung ber Verufêlehre,. beê ©ubmiffiouêmefenê, be?

Srebitwefenâ, genoffenfchaftliche unb bernflidfe Drgaiti-
fatioti, Vefäntpfuug ber 5lu?wüchfe ber ©ewerbefreipeit
u. bergl. mehr. Der ©ewerbeftanb barf nicht aße? pom
Staate erwarten, er foß fich auch felbft zu helfen fudgert.
ÜBa? ber ©iu^elne uidht (u boßbringen bermag, bringt
bie ©emeinfchaft (u ©taube. Slber nicht jebe. gewerb-
liehe Vereinigung ift fich ih^t Pflichten gegen bie SRit-
glieber genügenb bewuht. @ar mancher VereinSbor-
ftanb, ber reblidf gewillt wäre, gute? z" wirfen unb
ibeale (fweefe zu berfolgeu, berfteht e? zu wenig bie

Sntereffeii ber SRitglieber fo zu wahren, bah ihnen auch
p r a f t i f <h e ©rfolge, materielle Vorteile erwachfeit
ober bah ihnen wenigfteu? bie tRü|lichfeit ber SRitglieb-
fdjaft beutlid; bor Singen geführt wirb.

©ute Veifptele finb bie hefte Vetelfrung. V3ir möchten
nnchftehenb (it Otulj unb gronttneit anberer Vereine
einige un? befantit geworbene Verfitze einzelner ©e=
werbeüereiue zur äBahruttg ber (fiitcreffeu ihrer 3Rit=

glieber fuitbgebeu.
Da fomtnt nu? z- S- ein flott in zwei Jm-'öeu ge-

bruefte?, 8 ©eiten groh füßeube? Flugblatt be?
©ewerbebereiu? ©chaffhaufrn zugeflogen. Die erfte
©ette enthält einen Slufruf alt bie ©inwohnerfchaft
be? .Sïaittotië ©djaffhaufen, mit folgeitbem äSortlaut:

„Die ffefttage ftefjen bebor, bie ©infäufe unb Ve-
fteßungeti für biefelbeti beginnen, (fit aße Käufer fliegen
Kataloge, IfîreiSliftcu, UBaren Verzeidpiipe unb biele
aubere (Reflame-^npiere, SBir geftatten un? barum,
betn faufluftigen ißublifiim unfere einheimifchen @e=

werbetreibenbeu unb ©efc£)äft?leute augelegenttichft zu
empfehlen. Unfere einheimifchen §anbwerfer uub ©e-
fchäft?leute geben bie Söare burchau? nicht teurer ab,
al? bie au?märtige fölonfurrenz, äRttn fepe fich boch

am ^(afje um, befteße rechtzeitig uub ficherlich wirb
jebermanu befriebigt fein in Vezug auf Qualität unb
ißrei? ber äßare. Der (Rame „ijfari?", „Äonftatiz" ic.
macht bie Slrtifel weber bißiger noch beffer. dRan benfe

nur an ffracht unb Vicht aße? ift ©olb wa?
glänzt, uub nicht aße? ift bißig, wa? al? billig ange-
priefeu wirb. Veamte unb Slngefteßte mögen bebeufeu,
bah fie ihre Vefolbungen auch nicht bon au?wärt? be-

Ziehen! Die Slrbeiter woßen überlegen, bah ^ie Sir-
beit?löl)ne nicht fteigeit, unb bie Slrbeit?lofigfeit nicht
gehoben wirb, weint bie geringe, meift frernbe SBarett-
hau?- ober Vazarware ben guten, folib gearbeiteten,
einheimifchen (ßrobufteit borgezogen wirb, .öauäfraueu
uttb ffantilienbäter, fchüfeet unb ehret bie eiitheimifche
Slrbeit unb bie einheimifchen ©ewerbetreibeuben. Äauft
am (piahe unb nicht au?märt?!"

Die brei folgenben goliofeiteit enthalten ein Ver-
Zeidpii? ber Verein?ntitglieber, nach Veruf?artett ge-
orbttet; atther ber Hanton?hauptftabt figurieren auch
noch adjt anbere Drtfchaften be? Danton?, (fm weitem
folgt eine Slufzählurtg ber Vereiu?aufgaben unb ber
berfchtebeuen (fnftitute be? ©ewerbebereiu?, Die zweite
fpälfte be? fflugblatte? enthält in berfchieben groheit
(yelberu (fuferate ber Vereiuêntitglieber. Die Slufnahme
im SRitglieberberzeichni? erfolgte gratis, für bie (fit-
ferate war eine fefjr mähige ©ebüpr zu entrichten (z, V.
für ein ffelb bon 5 auf 7,5 cm ffr. 6.—. Da?^lng=
blatt würbe in einer Sluflage bott 8000 ©yemplarett
im ganzen Danton berbreitet, Damit hat ber ©ewerbe-
herein feinen SRitgliebern gewih bortrefflich gebient, uttb
e? ift anzunehmen, bah bie Slu?lagen für Drucf uub
Verfeubung, foweit fie nicht burch bett (fnferatenertrag
gebedt werben tonnten, reichliche ffritd)te tragen unb
ba? Slnfepen be? Verein? bei Vehörbeit unb Volt noch
erhöhen werben.

@? fei bewerft, bah in früheren Sahren aitdj ber

à îjt» Illustrierte schweizerische Handwerler-Zeituog (Organ für

Schweizerische Gewerbezählung und
gewerbliche Gnqnete.

(Aus den Mitteilungen des Sekretariates de» Schweiz. Gewerbevereins.)

VVK. Der leitende Ausschuß des Schweizerischen
Gewerbevereius hat in einer Eingabe, datiert 9. Dez.
1902, den Bundesrat ersucht, die nötigen Schritte zu
tun, damit möglichst bald, spätestens im Jahre 1905,
eine allgemeine Gewerbezählung und gewerbliche Enquete
veranstaltet werde.

Zur Begründung dieses Gesuches wird vorerst an
die frühern diesbezüglichen Eingaben des Schweizer.
Gewerbevereins Vvm April 1880 und Dezember 1897
und an die seither stattgefundenen Verhandlungen in
der Bundesversammlung erinnert. Bundesrat und
Nationalrat hatten schon für die Jahre 1898 bezw.
1900 eine solche Gewerbestatistik vorgeschlagen und deren
Notwendigkeit, Wünschbarkeit und Dringlichkeit ans-
drücklich anerkannt. Der Standerat jedoch beschloß im
Jahre 1899 aus finanziellen Bedenken Verschiebung der
Gewerbezählung. Die damals erhobenen Einwände
können heute weder gegen ein grundsätzliches Eintreten,
noch für eine nochmalige Verschiebung geltend gemacht
werden. Wir stehen heute vor einer Reihe Reformen
im Gebiete der wirtschaftlichen und sozialen Gesetzgebung,
in denen die Interessen verschiedener Erwerbsgruppen
sich gegenüberstehen und die nur dann ihre befriedigende
Lösung finde» werden, wenn man sie aufbaut auf der
soliden Grundlage einer umfassenden amtlichen Gewerbe-
zählung und Gewerbe-Enqnete. Diese Untersuchungen
aufschieben heißt auch die Reformen verzögern oder
einem nngewissen Schicksal überliefern.

Die Eingabe weist im ferneren nach, daß weder die
Berufszählung noch die eidgenössische Fabrikstatistik den
Zwecken, welchen eine Gewerbestatistik dienen soll, ge-
nügen können. Sie verweist sodann auf den Mangel
einer genügenden Produkts vnsstatistik, der sich

heute, wo wir uns mit allen Kräften auf die kvm-
menden Handelsvertrags-unterhandlungen rüsten, dop-
pelt fühlbar macht. Eine Gewerbezählung sollte als
Vorbereitung und Grundlage der Produktionsstatistik
dienen, erstere muß deshalb auch aus diesem Grunde
als dringlich bezeichnet werden.

Mit besonderm Nachdruck empfiehlt die Eingabe
noch, in Bestätigung derjenigen vom Jahre 1897, die
Veranstaltung einer gewerblichen Enquete, als
einer notwendigen Vervollständigung der Gewerbezäh-
lnng. Es sollte jedoch einer solchen Enquete ein offi-
zieller Charakter gegeben werden, weil nur unter dieser
Voraussetzung ihre Ergebnisse ans allgemeine Anerken-
nung rechnen dürfen.

Das Gesuch um Veranstaltung einer Gewerbestatistik
im Jahre 1905 wird schon heute eingereicht, damit der
früher erhobene Einwand, es sei die Frist für die Vor-
bereitung zu kurz bemessen, nicht neuerdings geltend
gemacht werde» könne. Die Eingabe enthält sich im
übrigen der Erörterung von Einzelheiten über die weitere
Durchführung, wie z. B. Umfang, Programm, Jahres-
zeit und dergl., in der Erwartung, daß dem Schweizer.
Gelverbeverein wie auch andern Interessengruppen ge-
nügend Gelegenheit geboten werde, Einzelvorschläge zu
postulieren.

Schutz und Hebung des einheimischen
Gewerbes.

(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

VVX. Viele Wege führen nach Rom. Die För-
derung der einheimischen Gewerbe läßt sich mit mancher-
lei Mitteln versuchen: Hebung der Berufsbildung, Re-

die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gcwerbevereins). 82»

gelnng der Berufslehre,, des Submissivnswesens, des

Kreditwesens, genossenschaftliche und berufliche Organi-
sativn, Bekämpfung der Auswüchse der Gemerbefreiheit
u. dergl. mehr. Der Gelverbestand darf nicht alles vom
Staate erwarten, er soll sich auch selbst zu helfen suchen.
Was der Einzelne nicht zu vollbringen vermag, bringt
die Gemeinschaft zu Stande. Aber nicht jede, geiverb-
liche Vereinigung ist sich ihrer Pflichten gegen die Mit-
glieder genügend bewußt. Gar mancher Vereinsvor-
stand, der redlich gewillt wäre, gutes zn wirken und
ideale Zwecke zu verfolgen, versteht es zu wenig die

Interessen der Mitglieder so zn wahren, daß ihnen auch

praktische Erfolge, materielle Vorteile erwachsen
oder daß ihnen wenigstens die Nützlichkeit der Mitglied-
schaft deutlich vor Augen geführt wird.

Gute Beispiele sind die beste Belehrung. Wir möchten
nachstehend zu Nutz und Frommen anderer Vereine
einige uns bekannt gewordene Versuche einzelner Ge-
werbevereine zur Wahrung der Interessen ihrer Mit-
glieder kundgeben.

Da kommt uns z. B. ein flott in zwei Farben ge-
drncktes, 8 Seiten groß Folio stillendes Flugblatt des
Gewerbevereius Schaffhausen zugeflogen. Die erste
Seite enthält einen Aufruf mi die Einwohnerschaft
des Kantons Schaffhansen, mit folgendem Wortlaut:

„Die Festtage stehen bevor, die Einkäufe und Be-
stellungen für dieselben beginnen. In alle Häuser fliegen
Kataloge, Preislisten, Waren-Verzeichnisse und viele
andere Reklame-Papiere. Wir gestatten uns darum,
dem kauflustigen Publikum unsere einheimischen Ge-
werbetreibenden und Geschäftsleute angelegentlichst zu
empfehlen. Unsere einheimischen Handwerker und Ge-
schäftsleute geben die Ware durchaus nicht teurer ab,
als die auswärtige Konkurrenz, Man sehe sich doch

am Platze um, bestelle rechtzeitig und sicherlich wird
jedermann befriedigt sein in Bezug auf Qualität und
Preis der Ware. Der Name „Paris", „Konstanz" zc.

macht die Artikel weder billiger noch besser. Man denke

nur an Fracht und Zoll. Nicht alles ist Gold was
glänzt, und nicht alles ist billig, was als billig ange-
priesen wird. Beamte und Angestellte mögen bedenken,
daß sie ihre Besoldungen auch nicht von auswärts be-

ziehen! Die Arbeiter wollen überlegen, daß die Ar-
beitslöhne nicht steigen, und die Arbeitslosigkeit nicht
gehoben wird, wenn die geringe, meist fremde Waren-
haris- oder Bazarware den guten, solid gearbeiteten,
einheimischeil Produkten vorgezogen wird. Hansfrauen
und Familienväter, schützet und ehret die einheimische
Arbeit und die einheimischen Gewerbetreibenden. Kauft
am Platze und nicht answärts!"

Die drei folgenden Folioseiten enthalten ein Ver-
zeichnis der Vereinsmitglieder, nach Berufsarten ge-
ordnet; außer der Kantonshauptstadt figurieren auch
noch acht andere Ortschaften des Kantons. Im weitern
folgt eine Aufzählung der Vereinsaufgaben und der
verschiedenen Institute des Gelverbevereins, Die zivejte
Hälfte des Flugblattes enthält in verschieden großen
Feldern Inserate der Vereinsmitglieder. Die Aufnahme
im Mitgliederverzeichnis erfolgte gratis, für die In-
serate war eine sehr mäßige Gebühr zu entrichten (z, B.
für ein Feld von 5 auf 7,5 em Fr, 6.—. Das Flug-
blatt wurde in einer Auflage von 8000 Exemplaren
im ganzen Kanton verbreitet, Damit hat der Gewerbe-
verein seinen Mitgliedern gewiß vortrefflich gedient, und
es ist anzunehmen, daß die Auslagen für Druck und
Verseildung, soweit sie nicht durch den Jnseratenertrag
gedeckt werden konnten, reichliche Früchte tragen und
das Ansehen des Vereins bei Behörden und Volk noch
erhöhen werden.

Es sei bemerkt, daß in früheren Jahren auch der
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